
Unter der Leitung der Landesbeauftragten für Datenschutz 
Schleswig‐Holstein, Dr. h. c. Marit Hansen, hat sich die Konfe-
renz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bun-
des und der Länder (Datenschutzkonferenz) auf ihrer Tagung am 
10. und 11. Mai 2023 intensiv zu aktuellen datenschutzpolitischen 
�emen ausgetauscht. 

Neben Diskussionen u. a. zu Anonymisierung, zu Scoringver-
fahren, zur Institutionalisierung der Datenschutzkonferenz und 
zum EU‐Verordnungsentwurf zum politischen Targeting stan-
den die folgenden �emen im Fokus der Tagung: 

Beschäftigtendatenschutzgesetz

Mit dem neuen Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 30. 
März 2023 (C‐34/12) ist verbunden, dass in zahlreichen deutschen 
Regelungen zum Beschä�igtendatenschutz nachgebessert werden 
muss. Die Datenschutzkonferenz weist auf diese Notwendigkeit 
hin und erneuert ihre Forderung nach einem eigenen Beschä�ig-
tendatenschutzgesetz. 

Bundesverfassungsgericht zu polizeilichen 
automatisierten Datenanalysen

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Entscheidungen zu 
polizeilichen automatisierten Datenanalysen in Hamburg und 
Hessen Anforderungen an solche eingri�sintensiven Analyseme-
thoden mit und ohne künstlicher Intelligenz formuliert (1 BvR 
1547/19 und 1 BvR 2634/20). In ihrer Entschließung zur automa-
tisierten Datenanalyse bei Polizei und Nachrichtendiensten ap-
pelliert die Datenschutzkonferenz an die Gesetzgeber von Bund 
und Ländern, zu prüfen, ob und inwieweit sich aus den Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts gesetzgeberischer Hand-
lungsbedarf ergibt. Halten sie den Einsatz komplexer Datenana-
lysemethoden für erforderlich, müssen hierfür klare Rechts-
grundlagen und geeignete Rahmenbedingungen gescha�en wer-
den, mittels derer der Grundrechtsschutz betro�ener Personen si-
chergestellt wird. Die vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen 
sind in der Praxis in verfassungskonformer Weise anzuwenden. 

Regelung des Einsatzes von 
funkbasierten Kaltwasserzählern

Während der Einsatz von Smart Meter zum Strom‐ und Wärme-
verbrauch �ächendeckend gesetzlich geregelt ist, ist dies für die 
funkbasierten Kaltwasserzähler bisher nicht der Fall. Die aus der 
Ferne abru�aren Verbrauchsdaten der Haushalte lassen Rück-
schlüsse auf das Verhalten und die Lebensgewohnheiten der Be-
wohnerinnen und Bewohner zu. Die Datenschutzkonferenz hält 
die Einführung möglichst einheitlicher Regelungen für nötig, in 
denen die konkreten Zwecke, der Umfang der Daten, die Häu�g-
keit der Abrufe und die Löschfristen festgelegt werden. Außer-
dem müssen für den Einsatz die technischen und organisatori-
schen Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik ge-
tro�en werden. 

Kriterien für Souveräne Clouds

Die Datenschutzkonferenz bringt mit dem Positionspapier „Kri-
terien für Souveräne Clouds“ ihre Expertise in die politische Dis-
kussion ein. Die erarbeiteten Kriterien zielen auf die digitale Sou-
veränität der Cloud‐Anbietenden und Cloud‐Anwendenden ab, 
um die Einhaltung der Rechte und Freiheiten der betro�enen Per-
sonen zu unterstützen. Souveräne Clouds müssen es den Verant-
wortlichen ermöglichen, die Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen P�ichten e�ektiv, nachprü�ar und dauerha� sicherzu-
stellen. Die Kriterien umfassen die Punkte „Nachvollziehbarkeit 
durch Transparenz“, „Datenhoheit und Kontrollierbarkeit“, „Of-
fenheit“, „Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit“ sowie „Regelmä-
ßige Prüfung der aufgestellten Kriterien“. 

Die erarbeiteten und beschlossenen Dokumente sind auf der 
Website der Datenschutzkonferenz verfügbar: https://www.daten-
schutzkonferenz‐online.de/
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